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Einreicher/zuständige Dienststelle:  
32 - Ordnungsamt 
 
 
Betrifft: Ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt Eberswalde 

über das Offenhalten von Verkaufsstellen an Sonn- und 
Feiertagen aus Anlass von besonderen Ereignissen 

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die als Anlage bei-
gefügte „Ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt Eberswalde 
über das Offenhalten von Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen 
aus Anlass von besonderen Ereignissen“.  
 
 
 
Eberswalde, den 13.07.2009 
 
 
 
 
 
 
 
Boginski  Dr. Pischel 
Bürgermeister Siegel 
  

Vorsitzende der 
Stadtverordnetenversammlung

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beschluss-Nr. 

         9-111/09 

zu DB/Vorlage   BV/159/2009 
 
Datum           25.06.2009 

                Stadtverordnetenversammlung

 
beschlossen in öffentlicher Sitzung 


